
Amtliches Mitteilungsblatt 
der Stadt Herzogenrath 

- Amtsblatt - 
 

40. Jahrgang                           Herzogenrath, den 14.12.2017 Nummer: 21     
 

 

 
 

Amtliche Bekanntmachung Nr. 44/2017 
 

 

B e k a n n t m a c h u n g  

 

Gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 

2016 (GV. NRW. S. 966), in Kraft getreten am 29. November 2016, gebe ich bekannt, dass der am 27.11.2017 

aufgestellte und am 28.11.2017 bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Herzogenrath für das Haus-

haltsjahr  2018 mit den dazugehörigen Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens 

 

vom 14.12.2017 bis einschließlich 20.03.2018 

(bzw. bis zur Beschlussfassung im Stadtrat) 

 

während der Dienststunden im Rathaus Herzogenrath, Rathausplatz 1, Zimmer 207, zur Einsichtnahme verfügbar 
gehalten wird.  
 

Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen können EinwohnerInnen oder Abgabepflichtige dort 
in der Zeit  
 

vom 15.12.2017 bis einschließlich 08.01.2018 

 

Einwendungen erheben. 

 

Über die Einwendungen beschließt der Stadtrat in öffentlicher Sitzung. 

    
 
 
 
Herzogenrath, den 12.12.2017 
gez.: Christoph von den Driesch 
Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung Nr. 45/2017 
 
 

Satzung  
über die Festsetzung des Kredites zur Liquiditätssicherung (Kassenkreditsatzung)  

der Stadt Herzogenrath 
für das Haushaltsjahr 2018 

 
 

Aufgrund der §§ 7 und 41, sowie des § 89 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), in Kraft getreten am 29. November 2016, hat der Rat der Stadt 
Herzogenrath in seiner Sitzung am 12.12.2017 folgende Satzung über die Festsetzung des Kredites zur Liquidi-
tätssicherung beschlossen: 
 

 
§ 1 

 

Kredite zur Liquiditätssicherung 
 

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000.000,00 € festgesetzt. 

 
 

§ 2 
 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft. 
 
 

Bekanntmachung: 

 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
 
Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der Satzung mit dem Ratsbeschluss vom 12.12.2017 übereinstimmt und dass 
nach § 2 Abs. 1 und 2 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Be-
kanntmachungsverordnung - BekanntmVO -) vom 26. August 1999 in der zurzeit geltenden Fassung verfahren 
worden ist. 
 
 
 
 
Herzogenrath, den 12.12.2017 
gez.: Christoph von den Driesch 
Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung Nr. 46/2017 

 
  I. Nachtrag  

zur Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren und den Kostenersatz für Grundstücksanschlüs-
se vom 13.12.2016 

 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), der § 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetz vom 15. Dezember 2016 (GV. NRW, S. 1150) und der §§ 53 c, 65 des Wassergeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. 
NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559), hat der 
Rat der Stadt Herzogenrath in seiner Sitzung am 12.12.2017 die folgende Satzung beschlossen: 
 
 
Artikel 1 

 

§ 4 Abs. 7 erhält folgende Fassung: 
 
Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 3,72 Euro. 
 
 
Artikel 2 

 

 § 5 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
 
Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter bebauter bzw. überbauter und / oder befestigter Fläche i.S.d. Abs.1  
0,98 Euro. 
 

  
Artikel 3          

 
§ 10 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 
 
Die Gebühr beträgt ab 01.01.2018  31,36 Euro pro m³ abgefahrenen Klärschlamm. 
 
 
Artikel 4 

 
Dieser Nachtrag tritt zum  01.01.2018 in Kraft. 
 
 
 
 
 
  

Bekanntmachungsanordnung 

 
Der vorstehende I. Nachtrag zur Satzung über die die Erhebung von Abwassergebühren und den Kostenersatz 
für Grundstücksanschlüsse vom 12.12.2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird nach § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ( GO NRW) in der zur Zeit gültigen 
Fassung darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Herzogenrath vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=14040&vd_back=N564&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=13765&vd_back=N133&sg=0&menu=1
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Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der Satzung mit dem Ratsbeschluss vom 12.12.2017 übereinstimmt und dass 
nach § 2 Abs. 1 und 2 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Be-
kanntmachungsverordnung - BekanntmVO -) vom 26. August 1999 in der zurzeit geltenden Fassung verfahren 
worden ist. 
 
 
 
 
Herzogenrath, den 12.12.2017 
gez.: Christoph von den Driesch 
Bürgermeister 

 
 
 

 
Amtliche Bekanntmachung Nr. 47/2017 

 
 

15.  Ä N D E R U N G 

 
 

der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 
(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 

vom 14.12.2004 in der Fassung vom 11.07.2017 

 
 
 
Aufgrund von § 7 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f.) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666 / SGV NRW 
2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), der §§ 3 und 4 
des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW) vom 18. Dezember 1975 (GV NRW S. 
706 / SGV NRW 2061), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S. 868) 
und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. 
Oktober 1969 (GV NRW S. 712 / SGV NW 610), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Dezem-
ber 2016 (GV. NRW. S. 1150), hat der Rat der Stadt Herzogenrath in seiner Sitzung am 12.12.2017 folgende 
Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßen-
reinigungs- und Gebührensatzung) vom 14.12.2004 in der Fassung vom 11.07.2017 beschlossen: 
 
 

Artikel 1 

 
 
Das Straßenverzeichnis, das gem. § 2 Abs. 1 Satz 3 der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung Bestandteil 
der Satzung ist, wird wie folgt geändert: 
 
Stadtteil Merkstein (Anlage 3): 

 

Straße: Alte Einstufung in Reinigungsklasse  
nach § 3 der Satzung: 

Neue Einstufung in Reini-
gungsklasse  

nach § 3 der Satzung: 

Eintrachtstraße 
(Haus-Nr. 2) 

S 5 U 
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Artikel 2 

 
 

§ 6 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

 
 

§ 6 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

 
(4) Die Benutzungsgebühren betragen jährlich je Meter Grundstücksseite 
 

 in Reinigungsklasse S 1  1,65 Euro 

 in Reinigungsklasse S 2  1,65 Euro 

 in Reinigungsklasse S 5  0,61 Euro 

 in Reinigungsklasse S 6  5,97 Euro 
 

 

 
Artikel 3 

 
Diese 15. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 
(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 14.12.2004 in der Fassung vom 11.07.2017 tritt am 01.01.2018 
in Kraft. 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung  

 
 
Die vorstehende 15. Änderungssatzung vom 12.12.2017 zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhe-
bung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 14.12.2004 in der Fas-
sung vom 11.07.2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zur Zeit gülti-
gen Fassung darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW beim 
Zustandekommen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Herzogenrath vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der Satzung mit dem Ratsbeschluss vom 12.12.2017 übereinstimmt und dass 
nach § 2 Abs. 1 und 2 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Be-
kanntmachungsverordnung - BekanntmVO -) vom 26. August 1999 in der zurzeit geltenden Fassung verfahren 
worden ist. 
 
 

 
Herzogenrath, den 12.12.2017 
gez.: Christoph von den Driesch 
Bürgermeister 
  



Amtliches Mitteilungsblatt der Stadt Herzogenrath - Amtsblatt – Nummer: 21    

 

 
6 

Amtliche Bekanntmachung Nr. 48/2017 
 
 

7. Änderung 

 
vom 12.12.2017 der Gebührensatzung zur Satzung über die 

Abfallentsorgung in der Stadt Herzogenrath 
vom 26.09.2006 in der Fassung vom 13.12.2016 

 
 
 

Aufgrund folgender gesetzlicher Vorschriften 
 
- §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der  Fassung der Bekannt-

machung vom 14.07.1994 (GV NRW 1994 S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), in Kraft getreten am 29. November 2016,  

 
- § 9 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesabfallgesetz - LAbfG) vom 21.06.1988 

(GV NRW 1988 S. 250 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. NRW. 
S. 442), in Kraft getreten am 22. April 2017, 

 
- §§ 1, 2, 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 

21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 
(GV. NRW. S. 1150), in Kraft getreten am 28. Dezember 2016, 

 
sowie auf der Grundlage der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Herzogenrath und der Satzung des 
Kommunalunternehmens RegioEntsorgung, Anstalt des öffentlichen Rechts, über die Vermeidung, Verwertung 
sowie das Einsammeln und Befördern von Abfällen im Gebiet der RegioEntsorgung in den jeweils gültigen Fas-
sungen hat der Rat der Stadt Herzogenrath in seiner Sitzung am 12.12.2017 folgende 7. Änderung zur Gebüh-
rensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Herzogenrath vom 26.09.2006 in der Fassung 
vom 13.12.2016 beschlossen: 
 
 
 

Artikel 1 
 
Die Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Herzogenrath vom 26. Septem-
ber 2006 in der Fassung vom 13. Dezember 2016 wird wie folgt geändert: 

 
§ 4 Abs. 1  erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Jahresgebühr für die Abfallbeseitigung beträgt für einen 
 

60 l Restabfallbehälter 146,16 EUR 
120 l Restabfallbehälter 292,32 EUR 
240 l Restabfallbehälter 584,64 EUR 

1.100 l Restabfallbehälter 2.679,60 EUR 
 
 
 

Artikel 2 

 
Diese 7. Änderungssatzung tritt am 01.01.2018 in Kraft. 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung  

 
 
Die vorstehende 7. Änderungssatzung vom 12.12.2017 zur Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsor-
gung in der Stadt Herzogenrath vom 26.09.2006 in der Fassung vom 13.12.2016 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Es wird nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zur Zeit gülti-
gen Fassung darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW beim 
Zustandekommen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 
 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10530&val=10530&seite=878&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15722&vd_back=N559&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15722&vd_back=N559&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10361&val=10361&seite=687&sg=0&menu=1
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Herzogenrath vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der Satzung mit dem Ratsbeschluss vom 12.12.2017 übereinstimmt und dass 
nach § 2 Abs. 1 und 2 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Be-
kanntmachungsverordnung - BekanntmVO -) vom 26. August 1999 in der zurzeit geltenden Fassung verfahren 
worden ist. 
 

 

 

Herzogenrath, den 12.12.2017 
gez.: Christoph von den Driesch 
Bürgermeister 
 

 

 
 
 
 

Amtliche Bekanntmachung Nr. 49/2017 

 

 

5.  Ä N D E R U N G S S A T Z U N G 

 
zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 

Benutzung der Friedhöfe der Stadt Herzogenrath 
(Gebührensatzung für die Friedhöfe) 

vom 17.12.2013 in der Fassung vom 13.12.2016 

 
 
Aufgrund von § 7 Absatz 1 i.V.m. § 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f.) der Gemeindeordnung (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. 1994 S. 666) und der §§ 4, 5 und 6 des Kommunal-
abgabengesetzes (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. 1969 S. 712) in den zur Zeit geltenden Fassun-
gen hat der Rat der Stadt Herzogenrath in seiner Sitzung am 12.12.2017 folgende Änderung der Gebührensat-
zung für die Friedhöfe vom 17.12.2013 in der Fassung vom 13.12.2016 beschlossen: 
 
 

Artikel I 

 
Der Gebührentarif zur Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Herzogenrath vom 17.12.2013 in der Fas-
sung vom 13.12.2016 wird wie folgt geändert: 
 
 

Lfd. Nr. 
 

Gegenstand Gebühr in 
Euro 

 Erwerb und Verlängerung von Nutzungsrechten 
 

 

2 Reihengrabstätte für Verstorbene nach dem vollendeten 5. Lebensjahr für die Zeit 
der Ruhefrist von 30 Jahren 
 

320,00 € 

3 Anonyme Reihengrabstätte für Verstorbene nach dem vollendeten 5. Lebensjahr 
für die Zeit der Ruhefrist von 30 Jahren 
 

635,00 € 

4 Reihengrabstätte mit liegender Gedenktafel ohne Bepflanzung für Verstorbene 
nach dem vollendeten 5. Lebensjahr einschließlich der gärtnerischen Pflege für die 
Zeit der Ruhefrist von 30 Jahren 
 

1.160,00 € 

6 Urnenreihengrabstätte für die Zeit der Ruhefrist von 30 Jahren 
 

255,00 € 

7 Anonyme Urnenreihengrabstätte für die Zeit der Ruhefrist von 30 Jahren 
 

505,00 € 
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8 Kammer in einer Urnenstele für den Zeitraum von 30 Jahren 
 

730,00 € 

9 Doppelkammer in einer Urnenstele mit der Möglichkeit der Nutzungsrechtsverlän-
gerung nach Ablauf der Ruhefrist von 30 Jahren 
 

1.770,00 € 

9.1 Verlängerung des Nutzungsrechtes pro Jahr zu Pos. 9 
 

59,00 € 

10 Urnenreihengrab mit liegender Gedenktafel ohne Bepflanzung einschließlich der 
gärtnerischen Pflege für die Zeit der Ruhefrist von 30 Jahren 
 

830,00 € 

11 Einzelwahlgrabstätte mit der Möglichkeit der Nutzungsrechtsverlängerung nach 
Ablauf der Ruhefrist von 30 Jahren 
 

1.470,00 € 

11.1 Verlängerung des Nutzungsrechtes pro Jahr zu Pos. 11 
 

49,00 € 

12 Doppelwahlgrabstätte mit der Möglichkeit der Nutzungsrechtsverlängerung nach 
Ablauf der Ruhefrist von 30 Jahren  
 

2.940,00 € 

12.1 Verlängerung des Nutzungsrechtes pro Jahr zu Pos. 12 
 

98,00 € 

13 Jede weitere Grabstelle für eine Grabstätte zu Pos. 12 
 

1.470,00 € 

13.1 Verlängerung des Nutzungsrechtes pro Jahr zu Pos.  13 
 

49,00 € 

14 Einzelwahlgrabstätte mit der Möglichkeit der Nutzungsrechtsverlängerung auf 
Rasenflächen ohne Bepflanzung einschließlich der gärtnerischen Pflege für die 
Zeit der Ruhefrist von 30 Jahren nach besonderen Gestaltungsvorschriften 
 

3.060,00 € 

14.1 Verlängerung des Nutzungsrechtes pro Jahr zu Pos.  14 102,00 € 
 

15 Doppelwahlgrabstätte mit der Möglichkeit der Nutzungsrechtsverlängerung auf 
Rasenflächen ohne Bepflanzung einschließlich der gärtnerischen Pflege für die 
Zeit der Ruhefrist von 30 Jahren nach besonderen Gestaltungsvorschriften  
 

6.120,00 € 

15.1 Verlängerung des Nutzungsrechtes pro Jahr zu Pos.  15 204,00 € 
 

16 Jede weitere Grabstelle für eine Grabstätte zu Pos. 15 3.060,00 € 
 

16.1 Verlängerung des Nutzungsrechtes pro Jahr zu Pos.  16 
 

102,00 € 

17 Tiefenwahlgrabstätte mit der Möglichkeit der Nutzungsrechtsverlängerung nach 
Ablauf der Ruhefrist von 30 Jahren 
 

2.250,00 € 

17.1 Verlängerung des Nutzungsrechtes pro Jahr zu Pos. 17 
 

75,00 € 

18 Tiefenwahlgrabstätte mit liegender Gedenktafel ohne Bepflanzung einschließlich 
der gärtnerischen Pflege für die Zeit der Ruhefrist von 30 Jahren mit der Möglich-
keit der Nutzungsrechtsverlängerung 
 

3.030,00 € 

18.1 Verlängerung des Nutzungsrechtes pro Jahr zu Pos. 18 
 

101,00 € 

19 Urneneinzelwahlgrabstätte mit der Möglichkeit der Nutzungsrechtsverlängerung 
nach Ablauf der Ruhefrist von 30 Jahren 
 

480,00 € 

19.1 Verlängerung des Nutzungsrechtes pro Jahr zu Pos. 19 
 

16,00 € 

20 Urnendoppelwahlgrabstätte mit der Möglichkeit der Nutzungsrechtsverlängerung 
nach Ablauf der Ruhefrist von 30 Jahren 
 

1.500,00 € 

20.1 Verlängerung des Nutzungsrechtes pro Jahr zu Pos. 20 
 

50,00 € 

21 Urnenreihengrab mit liegender Gedenktafel in besonderer Lage unter Bäumen 
einschließlich der gärtnerischen Pflege für die Zeit der Ruhefrist von 30 Jahren 
 

975,00 € 
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Bestattungen 

 

 
 

23 Sargbeisetzung für Verstorbene nach dem vollendeten 5. Lebensjahr 350,00 € 

24 Sargbeisetzung in einer Grabstätte mit der Möglichkeit der 
Nutzungsrechtsverlängerung 

405,00 € 

25 Erste Beisetzung in einer Tiefenwahlgrabstätte mit der Möglichkeit der Nutzungs-
rechtsverlängerung 

510,00 € 

26 Erste Beisetzung in einer Tiefenwahlgrabstätte mit liegender 
Gedenktafel ohne Bepflanzung mit der Möglichkeit der Nutzungsrechtsverlänge-
rung 

510,00 € 

27 Aschenbeisetzung in einer Urnenstele 85,00 € 

28 Aschenbeisetzung in einer Urnengrabstätte 135,00 € 

29 Aschenbeisetzung in einer Erdgrabstätte 
 

150,00 € 

30 Zuschlag auf die Gebühr der Positionen 22-26 
bei Bestattungen an Samstagen und außerhalb der festgelegten Bestattungszeiten 
 

255,00 € 

31 Zuschlag auf die Gebühr der Positionen 27-29  
bei Bestattungen an Samstagen und außerhalb der festgelegten Bestattungszeiten 
 

195,00 € 

 

 
 

Umbettungen und Ausgrabungen 
 

 
 

33 Einbettung eines Sarges in eine Erdgrabstätte 
 

350,00 € 

34 Einbettung einer Urne in eine Urnengrabstätte 
 

135,00 € 

35 Einbettung einer Urne in eine Erdgrabstätte 
 

150,00 € 

 
 

 
 

Sonstige Gebühren 
 

 
 

36 Benutzung einer Leichenzelle oder Leichenkühlzelle 
 

105,00 € 

37 Benutzung einer Trauerhalle 
 

185,00 € 

38 Einbau einer liegenden Gedenktafel im Format 0,30m x 0,40m zu Pos. 21 durch 
die Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung 
 

120,00 € 

39 Einbau einer liegenden Gedenktafel im Format 0,50m x 0,40m zu Pos. 4 und Pos. 
10 durch die Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung 
 

130,00 € 

40 Einbau einer liegenden Gedenktafel im Format 0,80m x 0,70m zu Pos. 18 durch 
die Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung 
 

155,00 € 

 
 
 

 
Artikel II 

 
Die vorstehende 5. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
Friedhöfe der Stadt Herzogenrath (Gebührensatzung für die Friedhöfe) vom 17.12.2013 in der Fassung vom 
13.12.2016 tritt zum 01.01.2018 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung  

 
 
Die vorstehende 5. Änderungssatzung vom 12.12.2017 zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung der Friedhöfe der Stadt Herzogenrath (Gebührensatzung für die Friedhöfe) vom 17.12.2013 in der 
Fassung vom 13.12.2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zur Zeit gülti-
gen Fassung darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW beim 
Zustandekommen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Herzogenrath vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der Satzung mit dem Ratsbeschluss vom 12.12.2017 übereinstimmt und dass 
nach § 2 Abs. 1 und 2 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Be-
kanntmachungsverordnung - BekanntmVO -) vom 26. August 1999 in der zurzeit geltenden Fassung verfahren 
worden ist. 
 
 
 
Herzogenrath, den 12.12.2017 
gez.: Christoph von den Driesch 
Bürgermeister 
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